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Regeste

Kostenauflage | [Ende April 2023 meldete der Beschwerdeführer als (damals)
zeichnungsberechtigter Präsident des Verwaltungsrats der C AG dem Beschwerdegegner
die Änderung von deren Domizil und die Löschung ihrer Revisionsstelle an. Hierfür stellte
der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer Fr. 81.10 in Rechnung.] Mit Art. 941 Abs. 2
OR vermag sich die Erhebung von Handelsregistergebühren prinzipiell auf eine genügende
formell-gesetzliche Grundlage zu stützen. Die genannte Gesetzesbestimmung legt in Abs. 1
sodann bereits den Kreis der Gebührenpflichtigen fest, wobei sie – wie auch die
(gleichlautende) Ausführungsbestimmung in Art. 1 Abs. 1 GebV-HReg – diesbezüglich
inhaltlich hinreichend bestimmt und klar ist. Gebührenpflichtig ist, "wer eine Verfügung
einer Handelsregisterbehörde veranlasst oder von dieser eine Dienstleistung beansprucht".
Dem Wortlaut nach genügt für eine (persönliche) Inpflichtnahme mithin, dass eine Person
einer Handelsregisterbehörde mit ihrem Verhalten einen hinreichend begründeten Anlass
für ein Tätigwerden gibt. Weder die Art der veranlassten Aktion noch die Gruppe der
agierenden Personen wird näher eingegrenzt. So können auch natürliche Personen
kostenpflichtig werden, wobei Art. 941 Abs. 1 OR eine genügende gesetzliche Grundlage
für eine autonome, über Art. 32 Abs. 1 OR hinausreichende Haftungsregelung bildet (zum
Ganzen E. 2.3). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Urteilsdispositivs bleibt Folgendes zu
erläutern: Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG,
SR 173.110) lässt die Beschwerde in Zivilsachen auf dem Gebiet des Handelsregisters zwar
prinzipiell zu, im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. a BGG bei – wie hier –
Fr. 30'000.- unterschreitendem Streitwert allerdings lediglich, falls sich eine Rechtsfrage
grundsätzlicher Bedeutung stellt. Ansonsten steht bloss die subsidiäre Verfassungs-
beschwerde nach Art. 113 ff. BGG offen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


